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Beim Antritt gibt man an wie viele Stunden man arbeiten möchte und das wird dann so
genehmigt. Wenn man daran was ändern will kann das genehmigt werden, muss aber nicht.
Also sagen wir jemand fängt mit 20 Stunden an, will nach der EZ aber auf 14 reduzieren. Da hat
man dann kein Anrecht drauf, das kann abgelehnt werden.
Ich bin mir nicht mehr sicher (ist so lange her), ob die erste Angabe unbefristet gilt.
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